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–

–





„Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch 

t, wirst du sterben.“ Das Menschsein nach der 

(„von allen Bäumen“) 

3): „Davon dürft ihr nicht essen und 
sonst werdet ihr sterben.“

Einheitsübersetzung, z.B. lautet der Wortlaut auch „Esset nicht davon, 
dass ihr nicht sterbet!“ (Lutherbibel 1984) bzw. „Ihr dürft von ihnen nicht essen, 

, sonst müßt ihr sterben!“ –



„ “

einer Grundgesetzänderung der Verfassungskern nicht „berührt“ werden

„In keinem Falle darf 
“

als „ überflüssig“

Der sog. „Dreiklang“ nach 

91. Zur Bezeichnung von Art. 1 Abs. 1 GG als „Tabugrenze“ bei 

„oberster Wert“ des Grundgesetzes.
1, spricht von einer „gegenwärtigen literarischen 

Massenproduktion zum Thema Menschenwürde“; 
„inflationären Gebrauch der Menschenwürde“.

Vgl. BVerfGE 30, 1, 24 mit der Bezeichnung von Art. 19 Abs. 2 GG als „verwandte Formel“ 
79 Abs. 3 GG und der gleichen Bedeutung von „berühren“ und „antasten“; 

recht III/2, S. 841: „innere[r] Zusammenhang“.



oder „ “

als „Schöpfer des Grundgesetzes“ gab dem 



Menschenwürde wurde jahrzehntelang nicht gerüttelt, als „
“

„
“

strittenheit als „Grund
Grundrechte“. 



„ “

„bloße“ 

, Übermaß und Verfassungsrecht, S. 7: „Zu Beginn dieser Arbeit glaubte sich der 

Wert zu entschwinden, noch bevor er recht begriffen wird.“ Vgl. auch 
911 f.: „[D]as nun scheinbar selbst mit absoluter Geltung ausgestattete ‚Abwägungsprinzip‘ 
[…]“.

S. 491, 494: „Das, was heute allenthalben 
als ‚Werte‘ bezeichnet wird, die gemeinsamen Überzeugungen, die festen Regeln des moralisch 

enschenwürdegarantie scheint noch […] als allgemeines 
ethisches Fundament übriggeblieben zu sein, alle anderen Tabus sind weitgehend gefallen.“ 



und zur „kleinen Münze“ geworden; nur 

gibt es einen „Preis“ im Falle der Aufgabe der drei Verbote

– –



„Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen.“ –

, Die Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 II GG, S. 20: „In Anbetracht der Tatsache, dass 

‚Wesensgehaltstheorien‘ – –
dieser Arbeit nicht darum, eine ‚neue‘, vielleicht noch weiter ausdifferenzierte Theorie zum Inhalt 

–

und Interpretationsbemühungen.“ Ähn
Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz, S. 341: „Soweit dieser [Der 

r gar Resignation, ja Agnostizismus […].“



: „

und letzten Endes schädlich ist. […] Denn das System der Grundrechte 

einem sinnvollen Ganzen zusammenzufügen.“

nicht „erfolgreiche“ Ansätze entwickelt sind, soll ein weiterer Versuch 

nicht „rein deklaratorisch“

– –



Wesensgehaltgarantie zählt zu den „unverzichtbaren Elementen einer 
modernen Verfassung“

„Menschenwürdegehalt“ 

HGR III, § 70 Rn. 70: „zentrales Strukturelement der 
Grundrechtsdogmatik“.

– –
GG I, Art. 19 II Rn. 7: „Doch ist die Schutzintention dieser ‚Garantienorm‘ von hinlänglicher 

Grundrechts führenden Zugriff des einfachen (nicht: des verfassungsändernden) Gesetzgebers.“ 



–
–

darzustellen und so einen „Grundfundus“ an 

„ “

, EuGRZ 1985, 321, 324, der selbst allerdings auch nur „Grundlinien“ 

Staatrecht III/2, S. 863, fordert ein „schärferes Profil“ für Art. 19 Abs. 2 G



verfassungsrechtlichen Diskussion ─ Auslegung und 

„In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet 
werden.“ Noch einmal der Wortlaut des Art. 19 Abs. 2 GG als Ursprung 

„In k
Falle“ bedeutet „nie“, das Antast
S. 1 GG, „ein Grundrecht“ ist (auf den ersten Bli

„Wesensgehalt“

einbezogen sind, also welche Rechte unter den Begriff des „Grundrechts“ 

„durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes“ 

– –
„eine besonders klar formulierte Verfassungsnorm“.

, Grundrechte als Institution, S. 59 f.: „Das Wesen des Wesens ist 
unbekannt“.



„Andersartigkeit“ nicht zur Wesensgehaltsgarantie passen.

dem „Wesen“ des Grundrechts, welches nicht angetastet werden darf. 

der Grundrechtsnorm „als solche“) oder auch in subjektiv

Gesetzgeber als „der eigentliche und primäre Adressat“, vgl. nur v. 



„Rest“ generell, also absolut und 

oder ist der Schutz „nur“ relativ im Sinne 

▪

–
–



▪

▪

„Signalbedeutung“ angenommen, 

„Eingriffsintensität“, S. 210; 

, Grundrechtsgeltung und Grundrechtssicherung, S. 17, 29, spricht von „unbestreitbar 
rechtmäßige[n] Eingriffen“, weswegen dies „schlechterdings unerfüllbar“ erscheine, und stellt 



Zutreffend ist insofern bereits geäußert worden: „Art. 19 Abs. 2 GG wurde 

“



–
–



rt. 19 Abs. 2 GG spricht wortwörtlich vom „Wesensgehalt“. Was genau 
, der das „Wesen“ eines Grundrechtes ausmacht, ist 

„Wesensgehalt“ 
bedeutet den Gehalt, also den „Inhalt“ des Wesens. Dieser Inhalt ist nichts 
anderes als das „Wesen“ selbst, weshalb die Begriffe „Wesensgehalt“ und 
„Wesen“ synonym zu verwenden sind.



„die identitätsbestimmenden Merkmale gemeindlicher 
Selbstverwaltung weder faktisch noch rechtlich beseitigen“

2 GG („im Rahmen der Gesetze“) die Selbstverwaltung



In diesem Sinne BVerfGE 19, 303, 321; „Art. 9 Abs. 3 GG schützt auch bei der 
Personalvertretung nur einen Kernbereich der Koalitionsbetätigung […]“. Zur Rechtsprechung 



Koalitionsfreiheit, in: Isensee/Kirchhof [Hrsg.], HStR VIII³, § 175 Rn. 89; Kernbereich „ähnelt“ 



4, 350 f. („Überdies“ spricht für eine weitere Grenze und nicht für eine 

09, 279, 279: „Zur Unantastbarkeit der Menschenwürde gemäß Art. 1 Abs. 1 GG 
gehört die Anerkennung eines absolut geschützten Kernbereichs privater Lebensgestaltung“; 

80, 367, 374: „[D]er Kern der Persönlichkeit [wird] durch die unantastbare Würde des 
schen geschützt“; E 120, 274, 335 „[…] Kernbereich privater Lebensgestaltung, dessen 

Schutz sich aus Art. 1 Abs. 1 GG ergibt“; 

in: ders. [Hrsg.], Verfassungsrechtliche Aufsätze, S. 140 ff.; 
, Reichsverfassung und Eigentum, in: Festgabe Kahl, S. 5 ff.



Allein von der Garantie und der Bezugnahme auf den „Kern“ her weist die 





waren die Grundrechte angesichts der „Neuheit“ 

–

–



–

– die wehrlose Republik?, S. 45: „Die Übersich

nicht nur aus ‚leerlaufenden‘ Versprechungen.“



„ “



„ “

sätze, S. 140 ff.; 
, Reichsverfassung und Eigentum, in: Festgabe Kahl, S. 5 ff.



„Neuschöpfung“ der Wesensgehaltsgarantie in Art. 19 Abs. 2 

als einem „Wert , ein Kultursystem“, durch da

„Eine Freiheit ‚nach Maßgabe der Gesetze‘ ist überhaupt keine Freiheit im liberalen Sinne. 

prinzipiell begrenzt, berechenbar und nachprüfbar sein muß.“ So 

, Verfassungslehre, S. 158, 164: „Rechte, welche dem Belieben eines 

können ehrlicherweise nicht als Grundrechte bezeichnet werden. […] Die rechtliche Bedeutung
ihrer Anerkennung und ‚Erklärung‘ liegt darin, daß diese Anerkennung […] bedeutet: eine 

und kontrollierbare Eingriffsmöglichkeit des Staates.“ S. 166: „Alle echt
absolute Grundrechte, d.h. sie werden nicht ‚nach Maßgabe der Gesetze‘ gewährleistet, ihr Inhalt 



eine „Ergänzung“ 

Vorbehaltsgrundrechten „den Wert der grundrechtlichen Entscheidung 
unangetastet lassen muß; die Ausnahme hat die Regel zu bestätigten […]. 

[…] darf auch 
durch Ausübung des Vorbehaltsrechts nicht gesprengt werden.“
Unbestimmtheit, die mit diesem „Wertdenken“ einhergeht, wird durch den 

– –

Ausdruck kommende Gedanke des Schutzes des „Wesens“ eines 

ell geregelte Ausnahme.“ 

, Deutsche Verfassungsgeschichte VI, S. 100, dessen Ergebnis, wonach „der 
Grundrechtskatalogs […] unter der immanenten Schranke der 

unantastbaren Wesensgehaltsgarantie“ stand, allerdings zu weitgehend ist, ebenso auch 



1949, Band IX, S. 37: „Die Grundrechte müssen das Grundgesetz regieren; sie dürfen nicht 

Gerichten soll Klage erheben können.“ Ebenso , a.a.O., Band V, S. 11: „Ohne einen gewissen 
chten können wir nicht leben und dürfen wir nicht leben wollen.“ 



als „Hüter der Verfassung“

1949, Band V, S. 150: „[D]as ist der



„In keinem Falle darf ein Grundrecht 
in seinem Wesensgehalt angetastet werden.“

Formulierung zum Ausdruck gebracht werden. […] Also darüber ist sich der Ausschuß wohl 
einig, daß eine Formulierung in dieser Beziehung unbedingt erfolgen müßte.“ –

1949, Band V, S. 119: „wichtiger Grundsatz des Herrenchiemseer Entwurfs“; S. 150: 
„unbedingt erforderlich“.



„Kontrapunkt“

„

inwirkungsmöglichkeiten auf die Grundrechte an.“

Ob allerdings Art. 19 Abs. 2 GG tatsächlich eine „Konkretisierung“ von Art. 1 Abs. 3 GG darstellt 



als „mahnende[s] ‚Ausrufungszeichen‘“

undgesetz I, Art. 19 Anm. V 7 a: „rechtstheoretisch überflüssig, 
weil sie eine Selbstverständlichkeit normiert.“



Sicherungsmechanismus für „Bestand, Bedeutung, Verständnis und 
r Grundrechte“ d

Abs. 2 GG sei „zentrale Sicherung der Grundrechte gegen inhaltliche 
öhlung“, ohne die die Bindungskraft von Art. 1 Abs. 3 GG nicht weit 

Wesens eines Grundrechtes geschützt werde, würde erst die „Freiheit 
überhaupt“ wie auch die Lebendigkeit der Pluralität inner

– –

ericht; „überaus häufige Heranziehung des Art. 19 Abs. 2 GG durch 
Bundesgerichtshof und Bundesverwaltungsgericht“ bei 



(„essence of the right“



Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gleichsetzt mit der Formulierung „Der nationale Richter hat 

Mittel in einem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Ziel stehen.“, wie das 
BVerwG allerdings den EuGH interpretiert: „Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz verbietet eine 

angemessen zu sein (EuGH, Urteil vom 22. Dezember 2010 a.a.O. […].).“ Die Wortwahl des 

–

–



begriffliche Verwendung des Wortes „Wesensgehalt“ stellt keine 

„Hüter der Verfassung“

BVerfGE 40, 88, 93: „maßgeblicher Interpret und Hüter der Verfassung“ und E 112, 268, 277: 
„verbindliche[r] Instanz in Verfassungsfragen“.



Wesensgehalt, „solange gewichtige Schutzinteressen Dritter den Eingriff 

–

–

–



äßigkeit gewahrt ist“.

feststellt: „Die Vorschriften [zur 

Verhältnismäßigkeit nicht.“

der unbefristeten Sicherungsverwahrung um „einen schweren –
–

Grundrecht auf Freiheit der Person“ handelt.



Gesetzgeber habe „über die Beachtung der Wesensgehaltsg

Abs. 2 GG schonend erfolgt“

Abwägung geht „über die Beachtung der Wesensgehaltsgarantie hinaus“



erwägenswerte vermehrte Stützung auf „harte“ Grenzen –
–

–
– , Staatsrecht III/2, S. 850 f.: „Eine 

nicht“, dagegen S. 853: „Analysiert man die spärliche Judikatur des Gerichts […], so wird man 
feststellen können, daß das Gericht im Wesensgehaltsschutz eine ‚absolute Grenze‘ erblickt […].“



„Erfolgsgeschichte“ des Art. 19 Abs. 2 GG, d „ “

als der „erfolgreichste grundrechtliche ‚Export Artikel‘ des deutschen 
Grundgesetzes“ bezeichnet.

„Grundlinien“ entwickelt. Vgl. auch 

, Staatrecht III/2, S. 863, fordert ein „schärferes Profil“ für 

, Staatsrecht III/2, S. 856: „Das Gericht hat kaum einen 
wissenschaftlichen Beitrag zur Interpretation aufgegriffen, geschweige denn verarbeitet.“ Vgl. 

– –

Rn. 1: „Siegeszug als wichtigster ‚Exportartikel‘ des GG in Europa“; 
(2011), 165, 172, spricht von dem „verfassungsrechtliche[n] Exportschlager“.



„Abwägung ist operationalisierte Gerechtigkeit, Gerechtigkeit in 
Aktion.“

Merten/Papier [Hrsg.], HGR I, § 22 Rn. 87; „Leerformel“ für Art. 52 Abs. 1 S. 1 EU

–



–



falls auch sonstiger „Werte“

ist „abwägungsresistent“.

, Staatsrecht III/2, S. 785, 814 ff.; BVerfGE 7, 198, 210 f., 220: „Es wird deshalb 
eine ‚Güterabwägung‘ erforderlich: Das Recht zur Meinungsäußerung muß zurück

Grund aller Umstände des Falles zu ermitteln. […] Da im Zusammenle

gkeit stattzufinden.“

ltung BVerfGE 34, 238, 245: „Selbst überwiegende Interessen der Allgemeinheit 

statt.“



„Minima“ des (Grund

– –

, Harvard Law Review 88 (1975), 1482, 1501 für „sound trucks“, deren 



„ “ halten? Derartige Fragen lassen sich nicht durch kategoriale 

„Ruhestörern“

–

Von der hier als „absolut“ gedachten Methode sind



„Rückschritt“
„Bremse“ der (g

Trotz der Einstufung als „oberste “

„Allerheiligste “ der Verfassung

747, 763 f.: „[T]he evil to be restricted so overwhelmingly outweighs the expressive interests, 
“

, JZ 2013, 905, 913: „Wichtig ist nur, 
der Grenze gestritten wird und nicht die Existenz der Grenze in Frage gestellt wird.“ Vgl. auch 



Einhaltung kontrollieren als eine „angemessene Luftreinhaltung“. Ein 

, GG, Art. 1 Abs. 1 Rn. 47: „Die 

nach der Finalität eines Eingriffes und seiner Intensität im Einzelfall.“ –



Norm, wenn man die Starrheit vor Abwägung „durch die Hintertür“ durch 

–



Ausnahmesituationen und „rechtswertungsfreien Räumen“ bei 





gestützt werden kann, bringt verbunden mit dem „Stoppsignal“ eine 

–

Wesensgehaltsargument und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, S. 112: „Ich halte einer 

verstandenen Institutsgarantie eines Grundrechts scheitert.“ –

(bei reiner Abwägung verbunden mit dem „Abzählen“ 



Eine generelle „Ersatzgesetzgeberschaft“ ist dem BVerfG nicht vorzuwerfen.



er „simple“ Verweis auf höherrangige 

–

–

– –

– –

„The discourse of balancing and proportionality camouflages much of the scolar’s and the 
court’s thinking underlying rights.“



„Ein als überragend bewertetes Allgemeininteresse ist […]

einzuschränken.“

„sakrosankt“

, JZ 2013, 905, 915: „Ohne ein juridisch einlösbares Bild d
und Menschenrechte nichts.“ Zur Aushöhlung von Freiheiten im Sicherheitsrecht 

– –



gebunden (I.) und welche „Grundrechte“ sind durch die Regelung in ihrer 

Grundrechtsträger oder nur für das Grundrecht „als solches“ (III.)? Und 

1949, Band V, S. 119, 150, 951: Bei Beschränkungen „durch Gesetz“. Bindung des 
Gesetzgebers als „historisches Ziel“ bei 



um das beschriebene „ “

bzw. „materiell“

(„In keinem Falle“) 



„mit den

gleichgeordneten Verfassungsnormen bekräftigt“,

„Die verfassungsrechtlichen Grenzen, die auch in diesem Fall gezog

3 oder Art. 19 Abs. 2 GG.“ Die bloße Formulierung g



wird, dass „keine Modifikation […] den grundrechtlichen Wesenskern 
(Substanz) angreifen“ d
Wortlaut „In keinem Fall“ angeknüpft, der aus genannten Gründen aber 

aber „materiell“ änderungsfest sei.



„materiell“ änderungsfest sein soll, so ist auch

auch ewigkeitsfest sind, könnten eine „materielle“ Bindung begründen –



en dürfte, „die die Grundrechte
Gesetzgebers stellte“

Gleiches gilt für die „materielle“ Änderungsfestigkeit über die 

Wortlaut von Art. 79 Abs. 3 GG: „die in den Art. 1 20 niedergelegten Grundsätze“, nicht 



deutlich, dass dem „bloßen“ Recht, sich in 

–
–

BVerfGE 109, 279, 313: „Achtung des Wertes […], der jedem Menschen um seiner selbst 
willen zukommt. […] Missachtung seines Wertes als Mensch […]“; vgl. auch BVerfGE 30, 1, 

, AöR 81 (1956), 117, 125 f. und insbesondere auch S. 127: „Degradierung des 
Menschen zum Ding“.



„ “

bestehenden „materiellen“ Änderungsfestigkeit sprechen
–

Jede Änderung des Grundgesetzes muss (allein) „die Gliederung des 

, ZgesStW 109 (1953), 326, 329: „Jene ‚Substanz‘, jener ‚Wesensgehalt‘ und 
‚unantastbarer Kern‘, die nach Art. 19 Abs. II verbleiben müssen, sind nur synonym gebrachte 
Ausdrücke für den Menschenrechtsgehalt der Grundrechte“; 
„Menschenrechtsgehalt = Wesensgehalt der Grundrechte“.

, Änderungsfeste Grundrechte, S. 405: „der 
verschiedener Gewalten“ – Hervorhebung i. O. und S. 416: „partieller Gleichlauf“.



Grundsätze“ unberührt lassen.

Ähnlich auch BVerfGE 109, 279, 311: „Eine mögliche Kongruenz

3 GG geschützte Menschenwürdegehalt eines Grundrechts ist.“ Hieran anschließend 

rt. 19 Abs. 1 GG nur auf Grundrechte, „die auf Grund 
ausdrücklicher Ermächtigung vom Gesetzgeber beschränkt werden dürfen“, BVerfGE 83, 130, 





durch die Gesetze „gefiltert“

, sozusagen „ungefiltert“
–

, Staatsrecht III/2, S. 877: „gefiltert“; 
, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, S. 49: „mittelbar auch gegenüber der 

prechung“.



angesprochenen Bindung, die ja auch „nur“

und Demokratieprinzip folgend „muss der 

Entscheidungen selbst treffen“

Grundgesetz I, Art. 19 Anm. V 1 a, V 7 b: „Auslegungsregel für vollziehende Gewalt und 
Rechtsprechung“



eines Grundrechtes kaum intensiver und damit „wesentlicher“ sein 

Maßnahmen wären so „wesentlich“, dass aufgrund der dann geforderten 

„

[…].

“.

–





auch durch spezielle Fälle, in denen eine „Filterung“

von „



nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr […] vorgenommen 

dürfen […] 
Gefahren […] 

Gesetzgebers“ bzw. „Exekutivvorbehalten“, „Judikativvorbehalten“ und 
„Behördenvorbehalten“; v.

GG von einem „Verfassungsunmittelbare[n] Gefahrenabwehrvorbehalt“; 



„Ersatzgesetzgeber“

U.a. in BVerfGE 50, 290, 368 f.; E 57, 220, 245 f.; E 84, 212, 226: Es sei „Sache des 
Gesetzgebers“, Streitigkeiten zwischen den K
88, 103, 115 f.: „So ist das Arbeitskampfrecht gesetzlich weitgehend ungeregelt geblieben. 

Schutzpflicht, notwendig wäre […].“ Vgl. auch bereits BVerfGE 84, 212, 226 f. 

–



als „Ersatzgesetzgeber“



iten nach Art. 79 Abs. 2 GG (⅔

nsgehaltsgarantie beinhaltet noch „materiell“ über einen Gleichlauf 

generell gewährleistet ist, „

den Wesensgehalt der Grundrechte generell verbürgt“

„indirekte“ Bindung; ebenso auch 

Erweiterung: „Das Bundesverfassungsgericht sichert so diesen Wesensgehalt auch gegenüber der 
Hoheitsgewalt der Gemeinschaft“, ebenso E 102, 147, 162 ff.



Unterscheidung zwischen „ein Gr
angetastet“ und „dem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren 
Grundrechtsschutz“ 

um „im wesentlichen vergleichbaren 
Grundrechtsschutz“ auch die Wesensgehaltsgarantie zählt, anschließend aber die Bindung nur an 



des Wesensgehaltsschutzes festzustellen. Dem Wortlaut nach darf „ein 
Grundrecht“ nicht „in seinem Wesensgehalt angetastet werden“, die 

umfasst „ein Grundrecht“ auch 





diese „erst recht“ 

der Formulierung „durch“ oder „aufgrund“ eines Gesetzes gegenüber 

Schranke der „allgemeinen Gesetze“ in 



–

schützten, sondern nur „die rechtliche Anerkennung dieses Tuns“

–



–
s muss „nicht unter allen 

Umständen Gleiches gleich und Ungleiches ungleich“ behandelt werden
„

erscheint“.

–

–



–

–

, Der „gesetzliche Richter“ und seine Bestimmung im 



–



Abs. 4 des Herrenchiemseer Entwurfes lautete „Die Einschränkung eines 

“

Grundrechtsschutz und „Eingriffsintensität“, S. 209 f.; Maunz/Dürig/

begründet, dass Art. 6 Abs. 1 GG keine „Einschränkung“ im Sinne von Art. 19 Abs.

–

ein, z.B. Art. 63 Abs. 1 der Hessischen Verfassung von 1946: „

Ausgestaltung einem Gesetz vorbehält, muß das Grundrecht als solches unangetastet bleiben“, 
aus 1947: „Soweit diese 



„Soweit nach den Bestimmungen dieses Grundgesetzes ein Grundrecht 

angetastet werden.“

„In keinem 
Falle darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden“

Ausgestaltung einem Gesetz vorbehält, muß das Grundrecht als solches unangetastet bleiben.“ 

„Die Grundrechte sind in ihrem Wesen unabänderlich.“
–

geänderte Fassung des Allgemeinen Redaktionsausschusses vom 16.11.1948: „S

seinem Wesen nicht angetastet werden.“

–



„ “
„ lte“ ist. Deshalb ist allgemein anerkannt, dass 

, Grundrechtsschutz und „Eingriffsintensität“, S. 209; 



als „zwingende
jeweiligen verfassungsrechtlichen Leitnorm“

–

Vgl. BVerfGE 50, 290, 355; E 73, 118, 166; E 74, 297, 334; insb. E 92, 26, 41: „Die 
ng muß sich jedoch am Normziel […] orientieren.“

, GG, Art. 19 Rn. 35: „Nicht erfasst wird im Übrigen bloße gesetzliche 
Ausgestaltung, da diese grundrechtliche Substanz gar nicht berühren kann.“ 

nur „zielbestimmende Kraft“ zu; vgl. auch 

Vgl. BVerfGE 7, 198, 204 f.: „Ohne Zweifel sind die Grundrechte in erster Linie dazu 



–

Vorrang des Menschen und seiner Würde gegenüber der Macht des Staates betonen wollte.“ Vgl. 



„Klassisch“ sind die Grundrechte 

„Eingriffsintensität“, S. 210 f.; noch offen, aber gleichwohl keine ablehnende Haltung bei 

–

zwischen Untermaßverbot und Art. 19 Abs. 2 GG, „wenn nicht sogar eine weitgehende 



–

„Absolute Sicherheit ist nicht 
herstellbar.“

Deckungsgleichheit“; zurückhaltend wegen des großen gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums 

, Grundrechtsschutz und „Eingriffsintensität“, S. 211 ff.; 

„Vom Gesetzgeber im Hinblick auf seine Schutzpflicht
absoluter Sicherheit Grundrechtsgefährdungen ausschließt, […] hieße die Grenzen menschlichen 
Erkenntnisvermögens verkennen und […] jede staatliche Zulassung der Nutzung von Technik 
verbannen.“

–



Schutzmöglichkeit selbst „berauben“ können noch könnten die Mittel in 

ensgehaltes „soweit möglich“ stü

Wesensgehaltsschutz „ausreichend“ sind –

„Optimierungsgeboten“ gesprochen



Ermittlung des „Wesens“ in Bezug auf die Schutzpflichten
„Substanz“ im Sinne eines unantastbaren Bereiches, der durch Abwäg

„ “



–

–

haltsgarantie nicht „passt“.

, GG I, Art. 19 Rn. 132 ggf. „sogar weitgehende 
ckungsgleichheit“.

„Eingriffsintensität“, S. 210 f.; andeutungsweise auch BVerfGE 39, 1, 43. A.A. 



benannt und beschrieben, teilweise wird auch vom „Grundrecht in objektivrechtlicher Hinsicht“ 
, GG I, Art. 19 Rn. 23); von „institutionelle[r] Ausrichtung“ 

„objektivrechtliche[n] 
Rechtsinstitut“ (AK , Art. 19 Abs. 2 Rn. 4); von „objektiver Rechtseinrichtung“ 
und der „institutionelle[n]“ Auslegung ( , EuGRZ 1985, 321, 324); von „Bestands
Institutsgarantie der Grundrechte“ (



110); vom „institutionelle[n] Gehalt“ (

Grundrechtsschutz und „Eingriffsintensität“, S. 210; 

–
– –



–

„einfachen“ parlamentarischen Gesetzgeber sowie der Exekutive und 

gen das Grundrecht „als solches“

„‚so gut wie nichts‘ übrig“

Grundrecht als „Institut“ bzw. die generelle 
„für das soziale Leben im anzen“

„in 

110, Art. 19 Abs. 2 GG sei eine „Bestands
Grundrechte“, hinsichtlich der Bestandsgarantie überflüssig; der Bestand der Grundrechte vor 

15: Verfassungsinterpretation „steht unter dem Gebot optimaler Verwirklichung 
der Norm“.



Grundrechtskerns als „Wesen“ 

112: „Art. 19 Abs. 2 GG tritt auf den Plan, wann immer die öffe

zu beseitigen oder wesentlich zu verkürzen.“ –



„Bedeutung für das soziale Leben im Ganzen“ jedenfalls –

Menschenwürde des Grundgesetzes auf dem Prüfstand, S. 100 f., wenn „ein Grundrecht […] für 
alle Grundrechtsträger unwirksam gemacht wird“.

empirische Daten zur lebenslangen Freiheitsstrafe feststellt, dass „mit Sicherheit“ noch keine 
leerlaufende Grundrechtsnorm vorliege). Kritisch zur Betroffenheit erst bei der „Mehrheit von 
Grundrechtsausübungen“ 

65: „Dann bleibt aber tatsächlich a – –

äuft im Ergebnis auf die These hinaus, daß auch ‚Jedermannsrechte‘ nicht für 
jedermann gelten.“

„Eingriffsintensität“, S.

– –



, Das Bonner Grundgesetz I, Art. 19 Anm. V 6 b: „Wird durch sachliche 

– –
intendierte ‚Bedeutung für das soziale Leben im Ganzen‘ […].“



–

–



„weshalb dieser Kern […] qualitativ anders geartet sein sollte als die ihn 
umschließende Frucht“.

–
–

S. 870: „Dieser subjektiv
Grundgesetzes.“ Daran ändert auch nichts, dass Art. 19 Abs. 2 GG vom Wesen 



– –



und „Kernfrage“

„Rest“ generell, also absolut 

oder ist der Schutz „nur“ 

nsgehalt sei betroffen, „wenn jeglicher Störungsabwehranspruch, den die 

es verfahrensrechtlich verwehrt wird, ihn wirkungsvoll geltend zu machen […]“, womit zwar e



auszulegenden Norm: „In keinem Falle darf ein Grundrecht in seinem 
Wesensgehalt angetastet werden.“ 

–
– „ “ „ “

Die Formulierung „in keinem Falle“ deutet darauf hin, 

–

rten/Papier [Hrsg.], HGR III, § 70 Rn. 29; „unstreitig“ auch bei 
, ZRP 1998, 87, 88; „ohne weiteres einsichtige Erkenntnis“ bei 

, Art. 19 Abs. 2 Rn. 13; BVerfGE 7, 377, 411 zieht aus dem „klare[n] Wortlaut“ 



„Wesensgehalt Grundrechte“ sei es, „daß sie gegen gleich

abgegrenzt werden.“
„

“

GG versteht, erfolgt bei Beachtung der Verhältnismäßigkeit „in 
keinem Falle“ eine Antastung

Güter gerechtfertigt werden (vgl. die sog. „Immanenztheor “ des BVerwG, BVerwGE 1, 48, 

Beschl. v. 17.10.1955, VRG 4/55, DÖV 1955, 729, 729: „Das Wesen 

erfordert wird“ –
–



Begriffs „Wesensgehalt“ in der Norm, welch

„Wesensgehalt Grundrechte“
den Wortlaut „

Wesensgehalt“ 

Grundrechtsgeltung und Grundrechtssicherung, S. 76: „Dieses […] Ergebnis wird durch die 
Tatsache gestützt, daß die […] Norm des Art. 19 Abs. 2 GG weder ausdrücklich auf diesen 

tionalität bezieht.“ –

DÖV 1955, 597, 598: „Im übrigen aber haben 
der Verhältnismäßigkeit nichts gemein, sie sind sogar in jeder Hinsicht grundverschieden. […] 

staatlichen Eingriff in die bürgerliche Freiheitssphäre nicht rechtfertigen können […].“

Was heißt „Wesensgehalt“ der Grundrechte?, in: Schünemann u.a. [Hrsg.}, Das Menschenbild 

wonach es zum „Inbegriff der Grundrechte“ gehört, „daß sie nicht in Anspruch genommen 
werden dürfen, wenn dadurch andere Grundrechte […] gefährdet werden“. Trotz anderer 

S. 66, erkennbar: „[E]s gehört also zum Wesen des Grundrechts, dass es nur dann in seinem 

dient.“ Vgl. auch bereits den Titel bei 

– –
e Mehrzahl „Die Wesensgehalte“ eine solche Einordnung nicht zu erkennen gibt –



die Formulierung „Wesen aller Grundrechte“, wäre die 

„[D]as ist der zweite Punkt, 

angreift. […] Also darüber ist sich der 

unbedingt erfolgen müßte.“

Wesensgehaltsgarantie, in: Merten/Papier [Hrsg.], HGR III, § 70 Rn. 27: „Daß der Wesensgehalt 
für jedes Grundrecht gesondert […] festzustellen ist, […] ergibt sich aber bereits aus dem 
Wortlaut des Art. 19 Abs. 2 GG, der ja verbietet, ‚ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt‘ 
anzutasten, nicht etwa ‚den Wesensgehalt der (aller) Grundrechte‘.“

–



„
Gemeinschaftsinteressen“ –

Grundrechte, S. 57; „absolute inhaltliche Grenze“ als Wille des Grundgesetzgebers auch bei 

–



–

ein eng verstandener „Kern“, die una

„ “

386 f.: „Als abwägungsfähiger Belang aber genügt die nach Art. 4 Abs. 2 Satz 1 EUV gebotene 

obliegt allein dem Bundesverfassungsgericht.“ Das anschließende Urteil des BVerfG vom 

jedes Grundrechts als absolut integritätsfest an: „Im Rahmen der Identitätskontrolle prüft das 

[…] durch eine Maßnahme von Organen […] der Europäischen Union berührt werden […]. Das 
betrifft die Wahrung des Menschenwürdekerns der Grundrechte […] ebenso wie die Grundsätze, 

und Bundesstaatsprinzip im Sinne des Art. 20 GG prägen.“



Angesicht von Allgemeininteressen „leerlaufen“.

–

– –



„mehr“ Schutz als eine absolute Grenze, die sich auf den Schutz eines 

„ “

„Die Wesensgehaltsgarantie hat nicht den Charakter 

und von ihr begrenzten öffentlichen Gewalt.“

Verfassungsrecht, S. 104: „Keine andere Norm des Grundgesetzes als Art. 19 Abs. 2 GG aber 
artikuliert einen solchen Mindestschutz.“ Ebenso v. Mangoldt/Klein/Starck/

– –



–



„Nichts“ auflösen.

„tauglich“ –

und somit mit der „Verfassungswirklichkeit“, wofür keine 

, Grundrechtsgeltung und Grundrechtssicherung, S. 17, 29, spricht von „unbestreitbar 
rechtmäßige[n] Eingriffen“, vgl. auch Dreier/ 19 II Rn. 16: „allgemein als 
zulässig anerkannte Eingriffe“. Diesbezüglich als „Argument der Verfassungswirklichkeit“, 



–

Abwägungsfeste Kerngehalte wären also, sofern sie „durchhaltbar“ 

234: „gerechtfertigt 
erscheint“.



„unbestreitbar rechtmäßige[n] Maßnahmen“

Argument, sie seien „nicht in der Lage, dogmatisch einwandfrei zu 

kungen […] mit Art. 19 Abs. 2 GG vereinbar und 
insofern verfassungsmäßig sind“.

– –



„Rettungs “

einen ausreichenden Freiheitsbereich durch ein verbleibendes „gewisses Maß an Freiheit“.



„ “
Daneben „vergessen“ einige 

recht III/2, S. 880 f. zur (lebenslangen) Freiheitsstrafe: „Die verfassungsrechtliche 

seines Rechtes auf Freiheit der Person in Gestalt der Inhaftierung für verlustig zu erklären“ –

321, 333 f.: „Dabei kann es, wenn die Begrenzung im Interesse der Sicherung des Wesensgehalts 
geboten ist, von vornherein nicht um ‚absoluten‘ Schutz des Wesensgehalts, 

sondern nur um ‚relativ‘ optima
gehen. […] Mithin muß der gefährliche Geisteskranke selbst einen vollständigen Entzug seiner 

rderlich ist.“ –

„

Rechtsgüter im Wege praktischer Konkordanz“, der damit nicht nur f

f.: „Dann mag man sich kurzerhand mit der Nichtanwendung dieser Regelung auf bestimmte 

mit den Hilfen juristischer Hermeneutik zu schließen versuchen. […] Eine so allgemeine 

auftretenden Konstellationen erfassen.“ Kr







– –
und Menschenrechtsschutz, S. 186: „Zur Rettung 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gekoppelt.“ 

und Menschenrechtsschutz, S. 177 f., 192: „So wird allerdings nur der Schein aufrecht 

– –

Kerngehaltsdefinition löst sich in relationalen Erwägungen auf.“ Gerade die Bezugnahme auf 



„absolut“ aufrecht erhalten werden. Gleichwohl wird der 

–

rechtfertigende Ansätze in der Literatur, womit bei „Eingriffen in das Recht auf Leben eines 
Verbrechers in diesen Konstellationen […] –

–
Kerngehalt des Lebensgrundrechts“ vorliege, sowie S. 187: „Für den Kerngehaltsschutz unter 
Art. 2 Abs. 2 GG im Falle von staatlichen Tötungen kann hier […] festgehalten wer

.“ –



–

„In ihrer 

verstopft wie ein Wasserrohr durch schleichende Kalkablagerung.“

Art. 19 Abs. 2 GG in Verhinderung der Grundrechtsentleerung „durch immer weitergehende in 
Ausfüllung der Gesetzesvorbehalte erlassene Regelungen“; vergleichbar 

iese Figur, u.a. „kumulative Belastung“ 
, NJW 2006, 732, 732; „additiver Grundrechtseingriff“ in BVerfGE 112, 304, 319

, DVBl. 2001, 1469, 1469; „Kumulation von 
Grundrechtsbelastungen“ bei 



–
–
„schwerwiegende Substanzbeeinträchtigung des Grundrechts“ 

Etwa BVerfGE 112, 304, 321; ausdrücklich BVerfGE 130, 372, 392: „Ob eine Kumulation 

Verfassungsbelange einzubeziehen sind.“ Ebenso 



–

Zumutbarkeitsgrenze schütze den „Arbeitgeber vor einer Überbelastung durch verschiedene 
Verwaltungslasten“, etwa vom Lohnsteuerabzug bis hin zu arbeits



der „übermäßigen Gesamtbelastung des 



Bürgers“, die den Großteil der für unzulässig zu erachtenden 

„ “

„ “ „ “

„ “



Wesensbeschränkungen, wie sie vereinzelt als „Ausnahmen“ von Art

„ “



„ “ oder „Wesensbeschränkung“

– –

–

e III: Le statut du pouvoir dans l‘état, S. 203 ff., 211. In Anlehnung hieran 

Zur Klassifikation als „Schranke“ oder „Grenze“ siehe die dogmatische Einordnung, S. 

– –



Die Besonderheit der Verfassungsänderung als „qualifizierte 
Gesetzgebung“

Freiheit absichern, „die das Grundgesetz selbst an anderer Stelle versagt“, wenn auch den 

l‘état, S.

später teilweise auch zu Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG: „Weil Normadressat des Art. 19 Abs. 2 GG nur 



nach seinen Vorstellungen „formen“. 

„Es liegt im Wesen des pouvoir constituant, daß er von seinen eigenen 
Grundsatznormen Ausnahmen statuieren kann […].“

Wesensgehalt der Norm und das subjektive Recht des Enteignenden antasten.“ Darin werden von 

Bundesrepublik Deutschland, S. 137 ff





Im Wortlaut: „Der Kern der Grundrechte ist unantastbar. Zum Kerngehalt gehören 

ie Einschränkungen in keinem Fall zulässt.“
Beispielsweise Art. 10 Abs. 1 (Rechtsgleichheit): „Die Rechtsgleichheit ist gewährleistet. 

her oder religiöser Überzeugung sind in keinem Fall zulässig.“, Art. 12 
2 (Persönlichkeitsrechte): „Folter, unmenschliche und erniedrigende Strafen oder 

Behandlungen sind in keinem Fall zulässig.“, Art. 14 Abs. 2 (Glaubens
„In
zu zwingen.“ 

–



–

„ “

„

–
–

‚Ausnahmen‘ zu sprechen, mit denen der individuelle 
Grundrechtsträger sich abzufinden habe. […] Dazu darf es im Bereich 



“

„
er Belastungsprobe […] nur aufrechterhalten, weil diese 

Konzeption in diesen Fällen gerade nicht anwendbar ist, dann […] 

.“
nicht sein, dass eine „Totalverwirkung“ aufgrund von 

dies zeige auch der Wortlaut „I
Falle“.

–
–

–



–

Unter Achtung dieser Vorgaben eingeführte „Ausnahmen“ heben d

„ “

„ “



Relation sind alle Eingriffe zu „filtern“, die

„letzte Grenze“

Möglichkeit geprägt, zwar nicht durch die „einfachen“ Gewalten, wohl 



als „Allesproblemlöser“ zu etablieren.



GG sozusagen „gesperrt“. Deshalb s
Begriff „ “



„Eingriffe“ in den bislang una



„ “

lten wird damit „beschränkt“





Schutzbereichseröffnung als „Eingangstor zum Grundrechtsschutz“,



Ebene der verfassungsunmittelbaren Schranken zwischen „echten“ und 
„unechten“ Schranken unterschieden, von den

Terminologie der „unechten“ Schranken verwirrt deshalb nur und wird 





„verfassungstextlichen Unmittelbarkeit“ zum Ausdruck.

oder als „normaler“ 

ie als „besondere 
verfassungsimmanente Schranke“, was eine Nähe zu verfassungsunmittelbaren Schranken 

GG als „eigenständige Grenze“ von Art
aber auch von der „sich aus Art. 9 Abs. 2 GG ergebenden Einschränkung“ gesprochen wird. Für 

BVerfGE 80, 244, 253; Qualifikation nur als „unechte Schranke“ bei 



„

[…] “
Abs. 1 GG als nur im Rahmen von Absatz 2 „gewährleistet“ 

und Absatz 2 als „Grenze“ im Sinne einer Schutzbereichsbegrenzung

„Einschränkung“ gesprochen. 

Art. 9 Abs. 2 GG als „verfassungsunmittelbare Vorbehaltsschranke“ 



„ en“ und den Darstellungen 

– –

bare Gehalte werden gesetzlich „beschränkbar“ bzw. in 

Verfassungsschöpfung) möglich ist und ein „allgemeiner“ 

Grundrechte aus dem „Schutzbereich“ von Art. 19 Abs. 2 GG hinaus, denn 

Mit den „Grenzen“ stimmt die Wesensgehaltssperre 



: „Gewährleistungsbegrenzungen legen den 
Anwendungsbereich der Gewährleistung mit fest.“



auf, „die eine Grundrechtsbeschränkung zulassen, aber nicht
vornehmen“

der Grundrechtsschutz „fort, er wird nicht überhaupt ausgeschlossen, 

ausgeschlossen sein kann“.

verfassungsunmittelbare Schranken, in: ders./Papier [Hrsg.], HGR III, § 60 Rn. 83: „Das Ausmaß 

ist.“



erst „ermittelt“ werden
Wesensgehaltssperre selbst kollidierendes bzw. genauer „bestimmendes“ 





Die kategoriale Unterscheidung zwischen „Grenze“ und „Schranke“,

bestimmen: „Das Verhalten
“

: „Das Verhalten X, welches 

“



„Der Eingriff 
X, der das Wesen des Grundrechts antasten würde, ist möglich“ 



sagt werden, wird er „beschränkbar“, ist die 

r Abweichungen und „Einschränkungen“ im Rahmen der 



–

bei jeder „Alternative“ 



„

diametral“

Dagegen ist ein „einschränkbarer“ Wesensgehaltsschutz durch den 

Differenzierung als „Schranken Grenze“ oder „Schranken
Schranke“ 

passende Begrifflichkeit für die „Wesensgehaltssperre“ zu finden, da sich 



Insbesondere aber ist der Begriff der „Sperre“

„gesperrt“,

sonstige „allgemeine“ Umschreibungen der Rechtsfolgen, de
dogmatischer Klarheit fehlt, wie eine „

“ „ “. 

Bereich zu ermöglichen, wäre an eine „ “ zu 
. Noch konkreter der Begriff „ “ am 



Darüber hinaus bringt die Verknüpfung aus „Wesensgehalt“ 
und „Vorbehalt“ die 

, in: Stern, Staatsrecht III/2, S. 383: „Allerdings hebt auch ein Ges

werden“. Damit beschreibt 



„ “ oder „ “ k

Formulierungsmöglichkeiten: „Das Ve
Art. 19 Abs. 2 GG geschützten Gehalt“ oder „Das Verhalten X, welches 
Anteil am Schutz von Art. 19 Abs. 2 GG hat, kann beschränkt werden.“ 

als „Rahmenordnung“



„eher programmatisch
und appellativen Charakter“ auf und sie enthalten „bewusst unvolls
gelassene, offene Normen“ von „Lapidarformeln“ und 
„Formelkompromisse[n]“, „strukturelle[r] Offenheit“
„lapidare[n] und voraussetzungsvolle[n] Regelung“
einer Verfassung handelt es sich deshalb um „das Regelungswerk 
geringsten Regelungsdichte“.

Grundgesetzes „vor allem nüchtern, knapp, zeitlos und allgemein 
verständlich“ und bietet einen Mittelweg zwischen

kommt der „plakative, sentenziöse, 
untechnische Charakter“ zum Ausdruck

Dies liegt auch am „Alter“ des Grundgesetzes, welches bislang auch 





„Freigabe“



ist grundsätzlich „mehr“ 

erungen wie „auch dauerhaft“ oder „kann auch 
gänzlich entzogen werden“. Damit wäre wiederum eine ausdrückliche 



„Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden.“ In Satz 2

–



2 eingefügt: „Durch Gesetz kann eine 

“

–

rfGE 113, 273, 298, 308: „Die Möglichkeit der Einschränkung des bislang absolut 
geltenden Auslieferungsverbots Deutscher […]“ bzw. „wenn sich ein bislang vor Auslieferung 
absolut geschützter Deutscher […]“.

Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 16 GG) v. 29.11.2000, BGBl. I 2000, S. 1633.



„kann“ steht es dem Gesetzgeber frei, den die Wesensantastung 

„

“ durch die Verfassungsänderung einge

Verfassungsänderung „einschränkungsfähig“ gemacht hat.



Voraussetzungen ausdrücklich zu: „Gegen den Willen der 

oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.“ 

durch die zweite Variante „zu verwahrlosen “ zum

Der Verweis auf eine solche „Alternative“ würde das Recht en



„einen 

regelt und zugleich begrenzt“ und 
„

“

BVerfGE 24, 119, 138 f. Vgl. auch a.a.O., 135: „Abs. 3 regelt schließlich einen 

t.“ –



wie „Eingriffe in den Wes
zulässig“ oder aber durch die verfassungsrechtliche Anerkennung einer 

änkungsermächtigungen, „die –
–

ermächtigen“

1: „Anders als Art. 12 stellt Art. 12a […] keine Grundrechtsnorm dar; vielmehr regelt 
tzungen, unter denen Eingriffe in Freiheitsrechte […] erfolgen können“; 



–

in der Mehrzahl „Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen 
“ zunächst auf eine objektive Reg

„wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder 
die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen“ 

14: „Die Vorschrift normiert kein Grundrecht, sondern 
vielmehr Einschränkungen grundrechtlich geschützter Freiheiten.“ Teilweise wird Art. 12a GG 



GG (hinsichtlich des „Ehr und Jugendschutzes“ als besondere 



Schranke „versteckt“

–

Vgl. BVerfGE 24, 119, 138 f.: „[W]ei

gewährt ein Abwehrrecht gegen staatliche Maßnahmen, […] und begründet zugleich einen 
zgeber […].“ Hieran anschließend Maunz/Dürig/



„unzulänglichen“ weil aus

– –



Wesensgehaltsvorbehalts besteht ein geringeres Bedürfnis, „besonders 

verfassungspolitisch zu legitimieren“

– –

– –

– –



, was das „Wesen“ 

–
–

„Problem der 
Verfassungswirklichkeit“ 

„Rettung“ der problematischen Maßnahmen das Wesen entweder so stark 



philosophischen Verwendung des Grundbegriffes „Wesen“

„Wesen“ eines Grundrechtes im S

vorhanden sein, ist nicht die Wesensgehaltsgarantie „einzuschränken“, auch Gesichtspunkte der 

„Seine [Der Begriff des Wesensgehalts, A.S.] philosophische 
Herkunft ist nicht zu leugnen.“

„Was ist



für den Begriff des Wesens „letzt

den Kern, das Ding an sich, die Natur oder ähnliches handelt.“

darstellen, ohne die „der verbleibende Rest, auch wenn er 

entität mit diesem steht“ „

zu sprechen“ , „was von einem Grundrecht 
werden darf“ oder „ sen einer Sache ‚ausmacht‘, was 

was gleichbedeutend wäre, sich in ein aliud verwandelte“

werden, wenn der Gesetzgeber weise genug ist, die Grenzen zu erkennen.“
, DÖV 1955, 597, 600: „Austausch 

desselben mit anderen Worten“; im Ergebnis auch 



„Leerformeln“ erhoben.

„unerkennbare Größe“
: „Die Suche nach dem ‚Wesensgehalt‘ der 

Grundrechte ist sinnlos. Niemand kann sagen, was dieser ‚Wesensgehalt‘ 
ist“ „Das Wesen des Wesens ist unbekannt“

„positiv zu bestimmen, was mit den einzelnen Freiheitsrechten an 
unabdingbarer Freiheitlichkeit je gewährleistet ist“

, Was heißt „Wesensgehalt“ der Grundrechte, in: Schünemann/Müller/Philipps 

2 GG als „Wesensgehalt der Verfassung“ verweist, deren Inhal

Ausgehend von BVerfGE 22, 180, 219: „Worin der unantastbare Wesensgehalt eines 

Grundrechte ermittelt werden“; später auch in BVerfGE 109, 133, 156; E 117, 



Besonderen die „Substanz“ bestimmt werden kann. 

„Substanz“

, EuGRZ 1985, 321, 331, der nach den „Grundlinien einer verfassungsmäßigen 
ng des je konkreten Wesensgehalts“ sucht; ähnlich auch 

„Damit sind abstrakten Festlegungen von vornherein Grenzen gesetzt. Es dürfte lediglich möglich 

konkretisiert werden müssen.“ Vergleichbare Formulierung bei Maunz/Dürig/
19 Abs. 2 Rn. 41: „Im Übrigen lassen sich allenfalls typisierende Aussagen treffen.“ Leitlinien 

– –



etwa die Schaffung von „Kunst“ mit 



sprechen würden) durch „immanente Schranken“

h als „Kunst“ im Sinne von Art.





„Grundrechtsrest“ verbleiben.

eine Chance, die danach fragt, wann nicht mehr genügend Wesen „übrig“ 

, Staatsrecht, S. 248: „Solange dabei für den einzelnen Menschen noch 
genügend realisierbare Möglichkeiten offen bleiben […]“; 

„Vielmehr ist im Sinne der ‚Restbestandstheorie‘ nach dem Minimum an Freiheit zu fragen, was 
üssen.“ Vgl. auch BVerwGE 1, 269, 273; 

– –



Sinn und Zweck des Grundrechtes „von der Ve “

– –

„zum Inbegriff der Grundrechte“ gehöre, „daß sie nicht in Anspruch genommen werden dürfen, 

werden“; sogenannte Theorie der „immanenten Grundrechtsschranken“, vgl. 



wann diese „Wesentlichkeit“ 

„In 

hinreichend genaue Aussage über seine inhaltliche Substanz.“

zu bestimmen ist. „Damit bestätigt sich, was bereits im 
Wortlaut des Art. 19 Abs. 2 GG (‚in seinem Wesensgehalt‘) anklingt: Der 

der Kriterien des Wesensgehalts möglich erscheinen.“

–



nicht mehr denselben Namen „verdient“ hätte, l



von der „sozialen Wirklichkeit […], die stetem geschichtlichem Wandel 
unterliegt“, 

§ 70 Rn. 78: „Ihr [Die Wirkungsweise der Grundrechte, Anm. A.S.] Gesamtbereich und dessen 

etwa technologischer Fortschritt ermöglicht, dynamisiert. Nur dann ‚leben‘ die Grundrechte nic

zu begreifen.“
, EuGRZ 1985, 321, 334: „mit gebremster Dynamik“; hieran anschließend 

, Die Struktur der Verhältnismäßigkeit, S. 68: „Wegen der besonderen 



Erst kürzlich „entdeckte“

, nach der „raison d’être“

stattfinden.“ Auch dies ist vergleichbar mit den Einrichtungsgarantien, die grundsätzlich auch 



Rückschlüsse auf das Wesen oder ein besonders „weit“ 



„aussondern“

Arbeitsbedingungen nicht im Sinne eines „kollektiven Bettelns“ 

–

Ohne Streikrecht nur „kollektives Betteln“ der Arbeitnehmer und Arbeitskampf als 



sowie den „reinen“ Abwehrrechten.

, Staatsrecht III/2, S. 876: „Durchweg kehrt im Wesensgehaltsschutz der 

sonstigen Grundrechten das Essentielle ihres Schutzgegenstandes.“



–

Davon zu unterscheiden sind wiederum die „reinen“ 

wird) hat wegen ihres Charakters als „
Lebensgemeinschaft“

„Kernbereichsdenkens“, weil sich für einige Grundrechte der Kern nicht von der Schale trennen 
ließe, müsse bei den Abwehrrechten Art. 19 Abs. 2 GG als „Verbot übermäßiger staatlicher 
Eingriffe“ verstanden werden. Soweit sich im Einzelfall ein Gr
„Kern“ und „Schale“ trennen lässt, weil es nur aus einem Recht besteht, dann stellt dieses Recht 

345; E 115, 1, 19: „auf Dauer angelegte[n] Lebensgemeinschaft“. An diesem Grund

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=10&s=59&z=BVerfGE
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Vom Grundrecht muss nicht nur „irgendetwas“ übrig bleiben, sondern 
dieses „etwas“ muss das Wesen des Grundrechtes darstellen.



, Die Positivität der Grundrechte, S. 100: „Andererseits wäre die 
– ‚politische‘, also: resonanz

–

fordernde Weg muß hinreichende Resonanzchancen aufweisen.“ Vgl. auch 

icherung, S. 67: „Die 



, auch „einmalig“ (weil denklogisch nur einmalig 

Begrenzungen dieser Macht dar.“ –

„Generell kann hier nur die ‚Kurzfristigkeit‘ von Beeinträchtigungen eine Verletzung 
Wesensgehalts ausschließen. […] Weil die Entwicklung des Menschen in der Zeit auf gewisse 

entscheidend gehemmt wird.“ Die Äußerungen sind aber nur eingeschränkt übertragbar, da sie 

2 GG, S. 267: „Hieraus kann freilich nicht ohne weiteres gefolgert werden, daß zeitlich 

[…] Rechtsontologisch ge
Eingriffe und Beschränkungen die menschliche Selbstverwirklichung empfindlich stören.“ 



kann in diesem Fall auch der einmalige, „kurzfristige“ Eingriff nicht mehr 



verbunden; der „Kern“ des Grundrechtes würde fast den gesamten 

–

objektive Auslegung begründet: „Zu einem anderen Ergebnis könnte man nur gelangen, wenn 

sondern nur das Recht, überhaupt irgendwelches Eigentum zu haben, gewährleistet sei.“ Ebenso 



, Die Freiheitsrechte und ihre Schranken, S. 215: „Im Fall der lebenslangen 

Gesundheitszustandes erfolgen.“ Die Widersinnigkeit zeigt sich vor allem daran, dass damit wohl 

, da in diesem Falle nicht „vollständig“ vollstreckt wurde. Es ist kaum 

mehr. Genau genommen wäre das Wesen der Freiheit der Person dann als ein „Recht auf Sterben 
in Freiheit“ zu verstehen.



–

„[I]nsofern schließt sich also der Kreis zum herausgearbei



Grundrecht zum „nudum ius“ werden. 

„was mit 
diesem Maß an Freiheit sachlich noch ausgerichtet werden kann“.

„je mehr Alternativen –
–

Alternativen er hat, desto schwerer ist der Eingriff“

von einem Grundrecht nichts mehr ‚übrig bleibt‘.“ So auch das Verständnis von 
tung, S. 173: „Dem quantit

.“ –





und Sozialsphäre, dies kann aber durch Quantität „ausgeglichen“ 

, Die Positivität der Grundrechte, S. 100: „Andererseits wäre die
– ‚politische‘, also: resonanz

– –

fordernde Weg muß hinreichende Resonanzchancen aufweisen.“

S. 104 mit Fn. 491, ab, wenn sie ausführt: „Das Ausmaß der Betroffenheit ‚in sachlicher Hinsicht‘ 

– es geht also um den sachlichen Schutzbereich eines Grundrechts [...].“ Wenn das 



ine „Dauer“, da mit dem Vollzug



sgegangen werden, dass das Grundrecht „aktuell“ 

–





–
–



„mehr“ Schutz in diesem letzten Freiheitsrest, und zwar aus folgendem 





„weiter“ als der



–
der Fallgruppen des „Problems der Verfassungswirklichkeit“ 

–



en der Konflikt nur durch das „Opfern“ eines 

–

–



Sinne einer Verpflichtung „im Rahmen der Möglichkeiten“ würde wegen 

–



–

und Menschenrechtsschutz, S. 184: „Bei 
–

–
demnach kein Eingriff in den Kerngehalt des Lebensgrundrechts vor“, anders aber wohl 

– –



was auch durch den Begriff des „ ntastens“





– –



„

[…] 

“





https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=100&s=80&z=AoeR


reiheitsermöglichung mit allen Konsequenzen, den „praktischen 
Selbstentwurf des Menschen nach seinem Willen“ als unabdingbares 

(„freie Entfaltung seiner “) aber zu fordern. 

, GG, Art. 2 Rn. 13, vgl. auch Rn. 1: „Die tatsächlich erfahrbare 

einer jeden Persönlichkeit.“ –
, GG, Art. 2 Rn. 5: Schutz der „Selbstverwirklichung des 

Menschen nach seinen eigenen Vorstellungen“.

 ff.; 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=80&s=137&z=BVerfGE
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, also ein „letzter unantastbarer Bereich menschlicher Freiheit“

Selbstbestimmung und „Selbstentwurf des Menschen“ der persönlichen 
–

1 GG zum Ausdruck: „Jedermann ist frei, zu tun und zu lassen, was die Rechte anderer 
die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt“



–

(1997), 281 (286 ff.); 



dass es kein „belangloses Datum“ 

–

Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung?, S. 42 ff.; 

2. LS: „Zur Unantastbarkeit der 

Lebensgestaltung“; E 80, 367, 374: „[D]er Kern der Persönlichkeit [wird] durch die unantastbare 
eschützt“; E 120, 274, 335 „[E]inen Kernbereich privater 

Lebensgestaltung […], dessen Schutz sich aus Art. 1 Abs. 1 GG ergibt“; 

https://beck-online-beck-de.ezproxy.uni-giessen.de/?typ=reference&y=300&b=123&s=60&z=AoeR
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menschliche Eigenleben notwendigen „
“



„



[…] 

“

„

Umwelt bekannt sind, […] kann in seiner Freiheit wesentlich gehemmt 

[…] Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert 



“

„Verkleiden“ 

Gesetze „angeregt“ und z.B. Drogenhandel unterbunden wird, sondern die Entfaltung durch das 



und somit auch der geschützte „Kern“ des Grundrechtes.

emäß Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG hat „jeder“ das Recht auf Leben
–

70 Rn. 14, 16: „Einen Wesensgehalt des Rechts auf Leben kann es begrifflich nicht 
geben, und daher kann er auch nicht angetastet werden. […] Das Lebensrecht kann 
nach eben nicht ‚eingeschränkt‘ (Art. 19 Abs. 1 GG) und (also) auch nicht ‚angetastet‘ (Art. 19 

Einschränkung ‚noch (irgend) etwas bleiben kann‘, etwas ‚Wesentliches‘ eben. Das aber ist beim 
Lebensrecht nicht der Fall.“ Kritisch hierzu auch Dreier/



„unbescholtenen Bürger“ beschränken wollen und so faktisch das Leben 

„Höchstwert“

– –



„ Entzug des Lebens bedeutet“, dem 
„allerdings der Wortlaut des Art. 19 II GG entgegen“ stünde, „wonach in 

darf.“

1 und 2 GG „auf 
Grund eines Gesetzes eingegriffen werden“ darf. Dieser einfache 



auch von Vertretern absoluter Wesenstheorien als „Ausnahme“ 



iffe in das Recht auf Leben zu, denn der Verweis „diese Rechte“ 

– –

, Art. 2 Rn. 72: Leben als „Alles
Grundrecht“.



, Die Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 II GG, S. 229: „Wenn 

ergebenden Konflikt gesehen.“



„Artikel 2: 

Rechtsweg offen.“ Der Vorbehalt in Abs. 3 enthält darin noch die Formulierung „In diese 
Freiheit“ im Singular anstelle der heutigen Fassung „In diese Rechte“ und dürfte sich damit nur 

Fassung vom 03.12.1948: „Artikel 2 Absatz 1 in der Fassung des Hauptausschusses vom 10. 

eschränkt ist. Damit wäre die Todesstrafe abgeschafft. […] Bei Absatz 3 ist unklar, in welche 

Prinzip der Verwaltung konkretisiert und damit ‚das Grundrecht‘ völlig leerlaufend wäre. Sollte 

beabsichtigt, in die freie Entfaltung von staatswegen einzugreifen.“

1949, Band V, S. 925 f.: „Ich 
darf bemerken, daß in dem Satz: ‚In diese Freiheit darf nur im Rahmen der Rechtsordnung 
eingegriffen werden.‘ die Worte: ‚in diese Freiheit‘ umzuändern sind in: ‚in diese Rechte‘. Denn 

Bezugnahme herzustellen, heißen: ‚In diese Rechte...‘.“ Diese Änderung wurde angenommen und 



konkreten Umsetzungsaktes („aufgrund eines Gesetzes“)

a.a.O., Band V, S. 923: „Wenn wir sagen, daß durch die Formulierung: ‚Jeder hat das Recht auf 
Leben‘ die Möglichkeit der gesetzlichen Einführung der Todesstrafe im Strafgesetzbuch nicht 

—
dieser Frage gesprochen […].“



–

, GG, Art. 1 Abs. 1 Rn. 96: „Der sog. ‚finale Rettungss ‘



– „la liberté d'aller et de venir“ –

hänge eingebettet ist.“ Nach hier vertretener Ansicht beinhaltet diese 

Situationsgebundenheit „in Ansehung des konkreten Falles“ je nach „spezifische[r] Situation“ 



e zu den „ältesten Errungenschaften des 
Verfassungsrechts“ zählen

und das „Wegsperren“ psychisch Kranker 

, Art. 2 Rn. 84: „Ohne die Sicherung dieser körperlichen Freiheit wäre die 
nahezu undenkbar.“



„nach jeder Richtung hin“.

–



BVerfGE 10, 302, 323: „[W]enn sich die Freiheitsbeschränkung zur Freiheitsentziehung 
steigert“; ausdrücklich auch BeckOK

Bewegungsfreiheit ist, „ohne dass bereits eine Freiheitsentziehung vorliegt“.

Auch die Freiheitsentziehung als Aufhebung der Bewegungsfreiheit „nach jeder Richtung hin“ 

, GG, Art. 2 Abs. 2 Satz 2 Rn. 6: „Art. 
den ‚Eingriff‘ in Bewegungsfreiheit an sich verhindern […], sondern einen Eingriff ohne 
rechtsstaatliche Sicherungen.“ Die Verfahrensrechte als besondere „Wertentscheidung“ auch bei 

„Dieser 
.“ –

1949, Band V, S. 80: „Kurz: Wir wollen mit dieser Formulierung eine 

Verfolgten und Festgenommenen im Auge haben.“

https://beck-online-beck-de.ezproxy.uni-giessen.de/?typ=reference&y=100&a=2&g=GG
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Schutz vor „Willkür als Eingriffsspezifikum“ und als Zweck des Grundrechtes herausstellt. Vgl. 

noch die zusätzliche Formulierung „Niemand darf willkürlich festgenommen, verhaftet
festgehalten werden“ aufgenommen werden sollte,

das Wort „willkürlich“ wurde wegen der befürchteten geringen Präzi



„Die Freiheitsstrafe gilt als intensivster Eingriff in die Freihei
sie vermittelt das typusprägende Eingriffsbild.“

„Belastungsprobe“ für die absolut

„Nagelprobe“.
der Sicherungsverwahrung handele es sich um „einen schweren 

– –
Freiheit der Person“; 



„Abstandsgebot“ durch einen „freiheitsorientierten 
und therapiegerichteten Vollzug“ etwas abgemildert sein muss.

und mit der Aufhebung der Bewegungsfreiheit „nach 
jeder Richtung hin“



–
–

„immer stärker freiheitssensibilisierten Haftverständnisses“

Haft einen ausreichenden Freiheitsbereich durch ein verbleibendes „gewisses Maß an Freiheit“; 
–

., Was heißt „Wesensgehalt“ der 

_Strafvollzug.pdf, S. 4 ff. (zuletzt abgerufen am 10.12.2017). Zum „freiheitsorientierten und 
therapiegerichteten Vollzug“ in der Sicherungsverwahrung BVerfGE 128, 



„Recht auf Sterben in Freiheit“. 

, Die Freiheitsrechte und ihre Schranken, S. 215: „Im Fall der lebenslangen 

tandes erfolgen.“ Die Widersinnigkeit zeigt sich vor allem daran, dass damit wohl 
– –

Wesensgehaltsantastung anzunehmen wäre, da in diesem Falle nicht „vollständig“ vollst

recht III/2, S. 880: „Sie [die 

nur dann, wenn sie wirklich lebenslang bleibt.“



Als „Ausnahme“ von 

als „althergebrachte Strafe“ 





, GG, Art. 104 Rn. 4: „Damit ist mitte

darf. […] Damit ist die Wesensgehaltssperre des Art. 19 II, wie immer man sie auch begrifflich 

seinem Wesensgehalt angetastet wird.“ Hieran anschließend 

Abs. 2 GG, S. 262: „Die verfassungsrechtliche Anerkennung der 

eine Verletzung der Freiheit der Person zu sehen.“ , Staatsrecht, S. 284: „

nur für sonstige Freiheitsbeschränkungen.“

, JuS 2015, 407, 410; vgl. auch BVerfGE 33, 1, 9 f.: „Das Grundgesetz setzt in Art. 104 

ergangen ist, als selbstverständlich voraus.“



– –

gewissen Dauer bzw. der „Lebenslänglichkeit“ nicht gelten soll (und sich 



Art. 143 a.F. Abs. 1 GG lautete: „(1) Wer mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt die 
verfassungsmäßige Ordnung des Bundes oder eines Landes ändert, […] wird mit lebenslangem 

zehn Jahren bestraft.“
BVerfGE 45, 187, 226 f., 270 f., ausdrücklich auch in Bezug auf Art. 19 Abs. 2 GG: „Dies hat 

kann zwar, wie oben […] dargelegt wurde, kein

GG hergeleitet werden.“
Strafrechtsänderungsgesetz vom 30.08.1951, BGBl. I 1951, S. 739 ff.

Nw.: „Da es allein auf den Erfolg, nämlich den Ausschluß der Bewegungsfreiheit der 

Freiheit entzogen wird“ –



–

, GG, Art. 104 Rn. 4: „Auch die 

angetastet wird.“ –



eiheit ablehnt: „

[…], daß er niemals in der Lage sein wird, seiner mit der Eheschließung verbundenen Pflicht zur 

rechtfertigen.“

https://beck-online-beck-de.ezproxy.uni-giessen.de/?typ=reference&y=300&b=1958&s=75&z=JZ


„Gefährdetenansprache“ von den



Vgl. zu den sog. „Long stay“

, GG II, Art. 104 Rn. 14; v. Mangoldt/Klein/Starck/
104 Rn. 33, der zwar von einem „Kerngehalt des Misshandlungsverbots“ spricht, 

https://beck-online-beck-de.ezproxy.uni-giessen.de/?typ=reference&y=300&b=2008&s=67&z=NK


„ “

„
in (bloßes) ‚Ausübungsrecht‘ zwecks (kollektiver) Verfolgung eines 
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(‚Inhaltsrecht‘) […].“

„vereinssicherndes Außenwirken“ auch bei 

Vgl. BVerfGE 50, 290, 354: „Der Sch

Schutzzweck des Art. 9 Abs. 1 GG zuwiderlaufen.“ Vgl. auch v. Mangoldt/Klein/Starck/



, GG, Art. 9 Rn. 85. Vgl. auch BVerfGE 38, 281, 303: „Daß man 
– –

Handlungsfreiheit […]“, sowie 



„
Art. 9 […]“

Abweichungen BVerfGE 80, 244, 254: „Mit dieser absc

lediglich mit der sich aus Abs. 2 ergebenden Einschränkung gewährleistet […]“; ebenso 
in: Stern, Staatsrecht IV/1, S. 1342 ff.: „schlicht quasitatbestandliche Begrenzung“; 

Koalitionsfreiheit als Verfassungsproblem, S. 328 f.; 
S. 86 ff.; Hömig/Wolff/
u.a., NJW 2017, 2523, 2526: „Die Koalitionsfreiheit ist zwar vorbehaltlos gewährleistet. Sie ist 



.“; Jarass/Pieroth/

7: „Degradierung des Menschen zum 
Ding“.







BVerfGE 93, 352, 359: „Ausgangspunkt der Kernbereichsformel ist die Überzeugung, daß 

sondern eine Ausgestaltung durch den Gesetzgeber zuläßt […]. M

[…].“ –

insb. BVerfGE 50, 290, 368: „Mehr noch als die in Art. 9 Abs. 1 GG gewährleistete allgemeine 

Modifikationen und Fortentwicklungen lassen müssen.“



„Ersatzgesetzgeber“ 

BVerfGE 28, 295, 304: „Sind auch die Koalitionen selbst in den Schutz des Grundrechts der 
Koalitionsfreiheit einbezogen […], so müssen nach Sinn und Zweck der Bestimmu

– –
Erhaltung ihres Bestandes angewiesen sind.“ Vergleichbar auch BVerfGE 93, 352, 357 f., sowie 

als „Fundament“ für die Erfüllung der von A

Vgl. BVerfGE 84, 212, 224; E 93, 352, 357; E 100, 214, 223: „Die Selbstbestimmung der 
Koalitionen über ihre innere Ordnung ist ein wesentlicher Teil der Koalitionsfreiheit“. Allge
zur Vereinigungsfreiheit auch BVerfGE 50, 290, 354: „Der Schutz des Grundrechts umfaßt 



Fremdbestimmung würde dem Schutzzweck des Art. 9 Abs. 1 GG zuwiderlaufen.“

Koalitionszweckgarantie als „materieller Kern der Koalitionsfreiheit“.

BVerfG, Urt. v. 11.07.2017, 1 BvR 1571/15 u.a., NJW 2017, 2523, 2524 f. m. w. Nw.: „Daher 

oalitionsfreiheit […]. 
Das umfasst die Entscheidung über die Abgrenzung nach Branchen oder Fachbereichen […] oder 
nach Berufsgruppen, denn es gilt auch hier das Prinzip freier sozialer Gruppenbildung […]. Die 

g.“ 

Tarifvertragsrechts, S. 282: „Denn die kollektiven Gewährleistungselemente, namentlich die 
Tarifautonomie, gehören in keinem Fall zum Wesensgehalt des Grundrechts.“

, GG Art. 9 Rn. 18 ff.; BVerfGE 18, 18, 26: „Indes ist die Ko

das Recht gibt, diesen Zweck durch spezifisch koalitionsgemäße Betätigung zu verwirklichen.“



„

[…].“ „Diese Freiheit findet ihren Grund in 

Gemeinwohl gerecht werden, als bei einer staatlichen Schlichtung.“

, ZfA 1998, 1, 13: „Vollzieht man den zwingenden ersten Schritt von 

Koalitionsbetätigung essentiell an der absoluten Wesensgehaltsgarantie teilnehmen.“ 

, Koalitionsfreiheit, in: Merten/Papier [Hrsg.], HGR V, § 116 Rn. 24, 26: „Erst über die 

Arbeit erreichen.“ Gegen den Wesensschutz wegen der Nachrangigkeit der kollektiven 

Tarifverträgen als das „historisch gewachsene, zentrale Betätigungsfeld der Koalitionen“ 

cht als „Gewährleistungskern“ der Koalitionsfreiheit ansieht; 

Abschluss von Tarifverträgen als „wesentlicher Zweck“; 



„
“

BvR 1571/15 u.a., NJW 2017, 2523, 2526. Ohne Streikrecht nur „kollektives Betteln“ der 

BVerfGE 84, 212, 225: „Das Bundesarbeitsgericht hält jedoch die suspendierende 

Tarifautonomie. Das ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden.“ Vgl. auch BAGE 23, 292, 
308: „Könnte die eine Seite, nämlich die Arbeitnehmerschaft, vertreten durch die Gewerkschaft, 

staatlichen Zwangsschlichtung nicht funktionieren.“ Vgl. auch BAGE 33, 140, 153 f.





reiheit als Verfassungsproblem, S. 328 f.; 
S. 86 ff.; Hömig/Wolff/
u.a., NJW 2017, 2523, 2526: „Die Koalitionsfreiheit ist zwar vorbehaltlos

.“; Jarass/Pieroth/

„Eine klare Wesensgehaltsverletzung ist demnach zu konstatieren, wenn der Gesetzgeber in einer 

er den Wert der Arbeit neu bestimmt.“ Vgl. auch 



„Minimums an Tarifwirkung“ bedarf näherer Konkretisierung. Die 

1571/15 u.a., NJW 2017, 2523, 2524: „

Nutzen.“

Vgl. BAGE 33, 140, 152: „Was für den Streik gesagt wurde, gilt nicht ohne weiteres und 

Forderungen Nachdruck zu verleihen.“

, Private Rechtsetzung, S. 179 f., 181 ff.; 



ese „Vereinzelung“ im notwendigen 

ropa, S. 1, 28: Abdingbarkeit wäre „das Ende der 
Tarifautonomie“; 

Kernbereich: „Denn dies würde auch dazu führen, daß der einzelne Arbeitgeber nach jedem 



Abs. 1 TVG erst gesichert.“ Vgl. auch
ine „inhaltsleere 

Hülse“.





nicht geändert, aber die Tarifeinheit gleichwohl Einfluss auf das Streikrecht haben soll: „Die 

allerdings im Einzelfall im Sinne des Prinzips der Tarifeinheit zu entscheiden sein. […] Der 

Arbeitnehmer im Betrieb haben würde.“ 



„nur“

„jedermann und für “



„

[…] Der Arbeitskampf dient nicht der Sic

“

143, 354, 394: „Ein Grundrecht auf Streik, losgelöst von seiner funktionalen Bezugnahme 
nicht.“

, RdA 2015, 1, 11 f.: „Er [der Gesetzestext, Anm. A.S.] unterlässt eine 



–

Die Begründung ist nicht verbindlich.“ Vergleichbar auch 

2525: „

Abschluss eines weiteren Tarifvertrags voraussetzt; dieser muss also erkämpft werden können.“
§ 4a Abs. 4 S. 1 u. 3 TVG: „ Gewerkschaft kann […] die Nachzeichnung […] eines 

[…] Die

.“ –
Drs. 18/4062, S. 14: „Ein 

Tarifvertrag abgeschlossen hat.“ Ebenso 





1 BvR 1571/15 u.a., NJW 2017, 2523, 2530: „

kommt nicht zur Verdrängung.“



„Eine ‚Umgehung‘ von 

Regelungsinstrument in einer Konkurrenzsituation die Wirkung.“



, NJW 2015, 2230, 2232: „[D]ieser Eingriff [wird] darüber hinaus unvermeidlich 
die Vernichtung des Bestands dieser Gewerkschaften nach sich ziehen“; Exist





„ “

1 BvR 1571/15 u.a., NJW 2017, 2523, 2530: „

; es kommt nicht zur Verdrängung.“



Art. 9 Rn. 20, denn Art. 33 Abs. 5 GG gilt für diese nicht („Grundsätze des Berufs tums“), 



htsteils in Art. 33 GG im Abschnitt „Der Bund und die 
Länder“ und insbesondere in Abs. 5, wonach „
Dienstes […] unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des 
Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln“ ist. 

„ “ spricht, wird für den Kernbestand der 

§ 116 BBG

, Art. 9 Abs. 3 Rn. 144. Auch im Parlamentarischen Rat bestand Einigkeit 

E 130, 263, 292: „unmittelbar geltendes Recht“; a.A. wohl Hömig/Wolff/



„nur dann verfassungsrechtlich durch Art. 5 GG 
epflicht des Beamten“ –

entgegenstehende Grundrechtsausübung „ausschließe“ 

, GG, Art. 9 Rn. 362, 377 f. zur Einordnung sowohl als „Beschränkung“ und 
als „Grenze“; als verfassungsimmanent

, Das beamtenrechtliche Streikverbot, S. 56: „Soweit vereinbar mit den 



als „Fortentwicklung“ des 

3 d
In diesem Sinne wohl BVerwGE 149, 117, 133: „Nach diesen Maßstäben ist das 

azu allein berufenen Gesetzgeber.“

– –
ten, „sondern auch in zahlreichen Positionen, die von 

Änderungen in Rechtslage und Verwaltungspraxis nicht auf die Grenze des Art. 33 Abs. 5 GG.“ 

3 d A 317/11.O,



„

des menschlichen Lebens“
ls „sittliche, d.h. an 

den Kategorien von ‚Gut‘ und ‚Böse‘ orientierte Entscheidung […], die 
der Einzelne […] als für sich bindend und unbedingt verpflic

handeln könnte“



, wonach der Einzelne das Recht hat, „sein 

seiner inneren Glaubensüberzeugung gemäß zu handeln“.

Mit „in Grundzügen“ ist für die Wesensantastung gemeint, dass eine 



Meinungsfreiheit als „Stammgrundrecht“

Schaffung eines offenen „Meinungsmarktes“ oder des freien, geistigen 

BVerfGE 25, 256, 265: „Die Freiheit der geistigen Auseinandersetzung ist eine unabdingbare 



„Gleichschaltung“ durch Reduzierung der Medien

Meinungsfreiheit würde leerlaufen, wenn der Einzelne auf die „im 
Übrigen“ bestehende Meinungsfreiheit verwiesen, ihm a

würde. Die „inhaltliche Meinungsfreiheit“ der Äußerung des 

gewährleistet.“

, GG, Art. 5 Rn. 80: „Mit der Äußerung einer Meinung wird 
inzelnen verlassen, […] und schließlich der für den öffentlichen 

Kommunikationsprozess wesensnotwendige Außenbezug hergestellt.“



„Charakteristische

will.“

249 f.: „Der Wesensgehalt der Meinu

gedanklichen Inhalts teilhat.“

, Änderungsfeste Grundrechte, S. 609 m. Fn. 898: „Ein Anwendungsfall der 

nicht als solche, sondern nur die Äußerung in bestimmter Form […] unter Strafe stellt.“



„wesensbestimmender Bestandteil des ‚ ‘“.





, Die Positivität der Grundrechte, S. 100: „Andererseits wäre die 
– ‚politische‘, also: resonanz

–

fordernde Weg muß hinreichende Resonanzchancen aufweisen.“



Dies kommt schon in der Berufsdefinition zum Ausdruck, wonach dieser „der Schaffung und 
Erhaltung einer Lebensgrundlage“ dienen soll, BVerfGE 97, 228, 252 f.; E 105, 252, 265.



, GG, Art. 12 Rn. 505: „Das grundsätzliche 
Verbot der Zwangsarbeit erleidet dadurch eine verfassungsrechtlich gestattete Ausnahme […].“



Das Wohnungsgrundrecht schützt einen für den Einzelnen „elementaren 
Lebensraum“ in dem ihm das Recht gewährleistet ist, „in Ruhe 
gelassen zu werden“
Möglichkeit der „Abschirmung der Privatsphäre in räumlicher 
Hinsicht“

Vgl. BVerfGE 109, 279, 314 f.: „Dies verlangt zwar nicht einen absoluten Schutz der Rä

als individuelle Entfaltung im Kernbereich privater Lebensgestaltung darstellt. […] Entscheidend 

der Sexualität.“



–



tliche Gestattung („dürfen […] technische 
Mittel […] eingesetzt werden“ Art. 13 Abs. 3 und 4 GG bzw. „kann“ in 

.: „In der hypothetischen 

auf einen solchen weder die heimliche akustische noch optische Überwachung stützen“ sowie 
13 Rn. 120: „Wenn der verfassungsändernde 

Neugestaltung zugrunde.“

13/8650, S. 1, 4: „Der Gesetzentwurf soll im Interesse einer wirksamen Bekämpfung 

Strafverfolgung schaffen.“ –
13/8650, S. 4: „Die geltende Fassung des Artikels 13 GG erlaubt den Einsatz 

entsprechende gesetzliche Regelungen schaffen.“ 



gefallen wären, der als „normaler“ Gesetzesvorbehalt „Eingriffe und 
Beschränkungen“ zur Abwehr von Gefahren gestattete und weiterhin 



–
–



2563: „Es ist zumindest ein Mißverständnis, wenn unter Bezugnahme auf 
‚Wesensgehalt des Eigentums‘ die Rede ist und davon gesprochen wird […], 

es liege stets eine Enteignung vor, wenn dieser ‚angetastet‘ werde. Von der Frage abgesehen, was 

ermengt“; sowie 
, JuS 2007, 1088, 1092: „Dies [die subjektive Auslegung, Anm. A.S.] darf allerdings 

nicht mehr ausgeübt werden kann […], ist Art. 19 II GG Genüge getan.“ Vergleichbar auch AK
–



–



–

, Staatsrecht III/2, S. 882 f.: „Weil Normadressat des Art. 19 

14 Abs. 3 GG und bei Art. 15 GG der Fall […].“ Art. 14 Abs. 3 GG als Ausnahme oder lex 



Wesen der Auslieferungsfreiheit durch Verfassung „einschränkungsfähig“ 

Verwirkungsausspruch „bloß“



Unvereinbarkeit eines des „Restdenkens“ an der Asylfreiheit

Verwirkungsfalle kein „Rest“ an Asylfreiheit mehr verbleiben kann.



–

Regelung und auch „Erlaubnis“ erforderten und



„Grundrecht“ im Sinne von Art. 19 Abs. 2 GG sind alle Grundrechte 







–



–

t und das „keimende 
Leben“, Der

Beck’scher Online Beck’scher Online

Beck’scher Online Beck’scher Online

– –



–

–



–

Der so genannte „Lauschangriff” im 
–



Grundfälle zu den Justizgrundrechten. Art. 104 
–

pouvoir dans l’état, Paris 1950.

Kollisionsregel? Zur Frage „vorbeugenden“ 







–



gegenüber „Organisiertem Verbrechen“, 

–
–

Beck’scher Online



Der „gesetzliche Richter“ und seine Bestimmung 

–

–



–
Plädoyer für die „Sphärentheorie“ –



–

–
„Brandbeschleuniger” für Tarif

–

–







– –

„Grundrechtsschutz in Deutschland“ –



–



–

–

–

Über den „Wesensgehalt“ der Grund

Was heißt „Wesensgehalt“ der Grundrechte? 



–
Zugleich ein Beitrag zur „Governance der 
Schwärme“, in: Rieble, Volker/Junker, 



—

–





– –

–

–
–

Der „Lauschangriff“. Ist nachrichtendienstliches 

–

→



Der „große Lauschangriff“ –

–



–

–





–

Beck’scher Online



–



–
–

–



„Die Würde des Menschen ist unantastbar“, 

–

„Großen Lauschangriffs“, JZ 1994, S. 447



–





–

Grundrechtsschutz und „Eingriffsintensität“. Das 



–

–
–



– –

–

–







–



–

„Jenseits des Tarifvertrags”? Sonstige 



–




